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DER BFV 
 
 

 Der BFV erreicht weitere Anpassungen bei der Kabinennutzung 
Der BFV konnte in Gesprächen mit den Berliner Sportämtern weitere praktische Anpassungen für die 
Kabinennutzung auf Berlins Sportplätzen erarbeiten. Im Ergebnis gelten ab sofort in einem Probebetrieb 
folgende neue Regelung bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen: 
 

• Die Vorgaben des Hygienerahmenkonzepts für ungedeckte Sportanlagen der Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport findet in den Berliner Bezirken vollständige Anwendung. Damit kön-
nen Umkleiden und Duschen im Rahmen der bezirklichen Hygiene-Vorgaben ab sofort auch im 
Pflichtspielbetrieb genutzt werden. 

• Die Eigenverantwortung der Vereine wird gestärkt. Damit ist es möglich, dass auf jeder Sport-
anlage individuelle Vereinbarungen zwischen dem Heimverein und dem Sportamt/Sportplatz-
wart getroffen werden können. 

• Grundsätzlich wird die Entscheidung über die Nutzung der Kabinen und Duschen vor Ort durch 
den Platzwart als Vertreter/in des Bezirks getroffen. In Abhängigkeit der Möglichkeit zur Lüftung 
der Kabinen/Duschen kann es dabei sein, dass  

o sowohl die Kabinen als auch die Duschräume genutzt werden können, 
o die Kabinen nutzbar sind, die Duschräume nicht, 
o weder die Kabinen noch die Duschräume nutzbar sind. 

• An jeder nutzbaren Kabine wird ein Hinweis durch das Sportamt angebracht, wie viele Personen 
sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen. Diese Zahl ist verbindlich und darf in keinem Fall über-
schritten werden. Die Vereine sind für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. 

• Grundsätzlich gilt: Der Aufenthalt in den Umkleiden ist so gering wie möglich zu halten. 
• Der BFV erststellt nach Zuarbeit der Bezirke eine Liste aller Berliner Sportplätze mit den Anga-

ben, ob und welche Umkleiden nutzbar sind.  So können sich alle Vereine vor der Anreise über 
die BFV-Webseite über die Kabinensituation auf der Sportanlage informieren. Die Liste wird 
fortlaufend aktualisiert und steht nach Zuarbeit durch die Sportämter zur Verfügung (frühestens 
ab Kalenderwoche 38). Bis dahin sollen weiterhin individuelle Lösungen zwischen dem Platz-
wart und dem Heimverein besprochen werden. 

• Jeder Verein erstellt ein Hygienekonzept für die von ihm genutzten Sportanlage(n). Dieses 
muss am Sportplatz vorliegen und wird zusätzlich vom BFV zentral veröffentlicht. 

• Jeder Verein ist für die Einhaltung des Hygienekonzeptes verantwortlich. Dazu gehört insbe-
sondere das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen innerhalb von Räumen und das selbst-
ständige Desinfizieren der Räume beim Verlassen nach der Nutzung. 

• Grundsätzlich bleibt es dabei, dass die Räume erst 30 Minuten vor dem Anpfiff betreten und 30 
Minuten nach dem Abpfiff verlassen werden müssen. Sollten es die Spielpläne erlauben, wer-
den einzelne Partien durch den BFV mit einer größeren Zeitspanne dazwischen angesetzt, so 
dass Mannschaften früher als 30 Minuten vorher die Räume betreten dürfen. Der BFV berück-
sichtigt dieses bei den Spielansetzungen automatisch. Auch kann dieses individuell mit dem 
Platzwart besprochen werden. 

• Noch zu benennende Vertreter/innen der Berliner Sportämter arbeiten in der Taskforce des BFV 
mit, um mit den Vereinen weitere praktische Lösungen für den Spielbetrieb zu erarbeiten. 

• In diesem Zusammenhang weist der BFV seine Mitgliedsvereine darauf hin, dass die Platzwarte 
auf den Berliner Sportplätzen die Vorgaben der behördlichen Anordnung umsetzen müssen. 
Gleichzeitig sind diese für die Vorgaben nicht verantwortlich und daher durch die verantwortli-
chen Vereine vor unsachlichen und persönlichen Beleidigungen Dritter zu schützen. 

 
Der Berliner Fußball-Verband e. V. befindet sich weiterhin in Gesprächen mit den politischen Verant-
wortlichen. Darüber hinaus tagt in der kommenden Woche der BFV mit acht Vereinsvertreterinnen und 
Vereinsvertretern, um weitere praktische Lösungen für die Sportanlagen zu erarbeiten. 
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 Finanzausschuss: DKLB-Zuwendung 2020 
Der Finanzausschuss des BFV weist darauf hin, dass die Einreichung des Verwendungsnachweises für 
die DKLB-Zuwendung bis zum 31. Oktober 2020 erfolgen muss. 
 
gez. Ralph Rose (Vizepräsident Finanzen) 

 
 

 Informationen zur Anwesenheitsdokumentation 
Am 1. September 2020 hat der Berliner Senat die fünfte Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
verordnung beschlossen. Diese trat am Samstag, den 5. September 2020 in Kraft und beinhaltet unter 
anderem Änderungen bezüglich der Anwesenheitsdokumentation, die auch die Berliner Fußballvereine 
betreffen. 
 
Demnach wurde die Pflicht eine Anwesenheitsdokumentation zu führen auch auf (Sport-)Veranstaltun-
gen im Freien ausgeweitet, bei denen eine Zutrittskontrolle (z.B. über den Verkauf von Eintrittskarten) 
erfolgt (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 InfektionsschutzVO). Bei (Sport-)Veranstaltungen im Freien ohne Zutritts-
kontrolle müssen Zuschauende somit nicht dokumentiert werden. 
 
Davon unberührt blieb die Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation aller am Sportbetrieb teilneh-
menden Personen (Sportler/innen und Funktionsteams). Diese gilt weiterhin sowohl für den Trainings-
betrieb als auch bei allen Veranstaltungen und im gesamten Spielbetrieb (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
InfektionsschutzVO). 
 
Im Spielbetrieb kann zur Dokumentation aller Anwesenden die Vorlage genutzt werden, die der Berli-
ner Fußball-Verband seinen Mitgliedsvereinen im Anhang dieser Amtlichen Mitteilungen zur Verfügung 
stellt. 
 
Die Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten muss im Trainingsbetrieb nicht bei 
jedem Training erteilt werden. Dies kann auch allgemein über einen datenschutzrechtlichen Hinweis 
z.B. in der Datenschutzerklärung bzw. über eine Ergänzung der Datenschutzerklärung des Vereins er-
folgen. 
 
Die vollständige geänderte Infektionsschutzverordnung ist in ihrer überarbeiteten Fassung hier nachzu-
lesen: SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 
 
  
 

Spielbetrieb 
 
 

Allgemeine Informationen 
 

 Ergänzungen der Richtlinien für Jugend, Frauen- und Mädchen, Herren und 
Senioren für die Saison 2020/2021 

Nach dem ersten Spieltags-Wochenende hat sich herausgestellt, dass die Ziff. 7 der Richtlinien für Ju-
gend, Frauen und Mädchen, Herren und Senioren für die Saison 2020/2021 ergänzt werden muss. 
Nunmehr sind die Corona-Verdachtsfälle konkretisiert und geben unter dem Aspekt des Gesundheits-
schutzes dem Staffelleiter/der Staffelleiterin den notwendigen Handlungsspielraum bei Covid-19-Ver-
dachtsfällen. Die Ergänzungen sind in der Version 2 der Richtlinien, die im Anhang dieser Amtlichen 
Mitteilungen beigefügt ist, zur besseren Nachverfolgung fett hervorgehoben. 
  
gez. Jan Schlüschen (Vizepräsident Recht) 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
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 Vereinswechsel Vertragsspieler bis zum 5. Oktober 2020 
Bei einem Vereinswechsel gelten für den Vertragsspieler die §§ 8, 14 der MO und § 23 DFB-SpO. Der 
DFB hat gemäß Vorstandsbeschluss vom 29. Juni 2020 im § 23 DFB-Spielordnung für die Wechselpe-
riode 1 für Lizenz- und Vertragsspieler eine Verlängerung der Wechselperiode bis zum 5. Oktober 2020 
beschlossen. Für Bundesspielklassen ist die Regelung verpflichtend und durch den Landesverband ist 
ein sofortiges Spielrecht zu erteilen. In den weiteren Spielklassen können die Landesverbände die Ver-
längerung der Wechselperiode 1 für Vertragsspieler übernehmen. 
 
Das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes hat gemäß DFB-Vorstandsbeschluss folgende Rege-
lung für die Mitgliedsvereine des Berliner FV beschlossen (gemäß §23 DFB-Spielordnung): 
 

• Bei Antragseingang bis zum 5. Oktober 2020 erhalten ehemalige Vertragsspieler ohne laufen-
den Vertrag ein sofortiges Spielrecht, wenn Sie von einem Verein aufgenommen und dort Ver-
tragsspieler werden. 

• Bei Antragseingang bis zum 5. Oktober 2020 erhalten Vertragsspieler mit einem laufenden Ver-
trag bei einem anderen Verein ein sofortiges Spielrecht, wenn der laufende Vertrag mit Wirkung 
bis zum 4. Oktober 2020 in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst wird und der Spieler beim 
aufnehmenden Verein erneut Vertragsspieler wird. 

 
gez. Joachim Gaertner (Präsidialmitglied Spielbetrieb) 
 
 
 

Herren 
 
 

Allgemeine Informationen 
 

 Hinweis zum neuen Spielbericht 
Es wird daran erinnert, dass die Eingabe eines nichtneutralen Schiedsrichter-Assistenten verpflichtend 
ist. Die Vorgehensweise im neuen Spielbericht kann der Anlage im Anhang dieser Amtlichen Mitteilun-
gen entnommen werden. 
 
gez. Frank Godau (Referent Herrenspielbetrieb) 

 
 

Punktspielbetrieb 
 

 Streichungen/Zurückziehungen/Nachmeldungen 
Bereich Spielklasse Datum Verein Begründung 
Herren Kreisliga C St. 3 05.09.20 FC Phönix Amed III Zurückziehung 
Herren Kreisliga C St. 3 08.09.20 VFB Sperber Neukölln Nachmeldung 
Herren Kreisliga C St. 1 05.09.20 SV NNW 98 III Zurückziehung 
Herren Kreisliga C St. 2 05.09.20 BSC Göktürkspor II Zurückziehung 
Herren Kreisliga C St. 1 05.09.20 NFC Rot Weiß II Nachmeldung 
Herren Kreisliga C St. 3 05.09.20 NSC Marathon II Nachmeldung 
Ü32 Landesliga St. 2 03.09.20 SG Stern Kaulsdorf Zurückziehung 
Ü32 7er Bezirksliga St. 1 25.08.20 VFB Sperber Neukölln 7er II Nachmeldung 
Ü40 Bezirksliga St. 1 08.09.20 1. FC Novi Pazar Neukölln Zurückziehung 
Ü40 7er Kreisliga A St. 1 03.09.20 Tübiks Zurückziehung 
Ü40 7er Kreisliga A St. 1 03.09.20 Süden 09 Zurückziehung 
Ü40 7er Kreisliga A St. 2 02.09.20 SV BVB 49 Zurückziehung 
Ü40 7er Kreisliga A St. 2 03.09.20 FC Grunewald Zurückziehung 
Ü40 7er Kreisliga A St. 2 06.09.20 BSC Kickers 1900 II Nachmeldung 
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Ü50 Kreisliga St. 1 03.09.20 Tübiks Zurückziehung 
Ü50 Kreisliga St. 3 05.09.20 SV Buchholz II Zurückziehung 
Ü60 Landesliga St. 2 04.09.20 1.FC Wilmersdorf Zurückziehung 

 
 

 Spielwertung durch Staffelleiter (gem. § 17 Ziffer 8 SpO) 
Bereich Spielklasse Datum Wertung mit 2:0 für Nichtantritt 
Herren Kreisliga C St. 3 06.09.20 FSV Berolina Stralau III BSC Göktürkspor 
Ü32 7er defendo-Pokal 07.09.20 GW Baumschulenwerg 7er Nordberliner SC 7er 
Ü32 7er defendo-Pokal 09.09.20 SC Union Südost 7er Polar Pinguin 7er II 

 
 

 Wertung durch spielleitende Stelle (Wertung bei Aufgabe) 
Das Spiel vom 7. September 2020 im defendo-Pokal der Altliga Ü 50 zwischen SC Capri und SG Ro-
tation Prenzlauer Berg wird wegen Abbruch gemäß § 17 Ziffer 3i SpO dem SG Rotation Prenzlauer 
Bergt mit 0:6 als gewonnen gewertet. 
 
 
 

Ausschuss für Frauen- & Mädchenfußball (AFM) 

 
 

 Hinweis zum neuen Spielbericht 
Es wird daran erinnert, dass die Eingabe eines nichtneutralen Schiedsrichter-Assistenten verpflichtend 
ist. Die Vorgehensweise im neuen Spielbericht kann der Anlage im Anhang dieser Amtlichen Mitteilun-
gen entnommen werden. 
 
gez. Thorsten Dickow (Referent Spielbetrieb Frauen- und Mädchenfußball) 

 
 
 

Jugend 
 
 

Allgemeine Informationen 
 

 Erklärung zum Spielbetrieb der E- bis G-Junioren einschl. Mini-Fußball 
Die von den Sportämtern für alle Vereine und Mannschaften bestätigten Spielzeiten, die bis zum 31. 
Juli 2020 dem BFV gemeldet werden mussten, waren die Grundlage für die Erstellung der Spielpläne.  
Aufgrund von behördlichen Vorgaben mussten die erstellten Spielpläne kurz vor dem Start der Saison 
2020/2021 wieder gelöscht werden. 
 
Somit befindet sich der Berliner Fußball in einer Ausnahmesituation, die für alle Beteiligten sehr unan-
genehm ist und im Bereich des BFV und in den Vereinen für erhebliche Mehrarbeit sorgt. Der BFV 
versucht trotzdem den Spielbetrieb zu retten, sodass möglichst viele Spiele an den Wochenenden 
stattfinden können. 
 
Speziell bei den jüngsten Fußballern, die in kleinen Staffeln eingeteilt sind, ist die Anzahl der Spiele 
sehr übersichtlich. Sollte sich die Situation etwas entspannen, wird der Jugendspielausschuss zusätz-
liche Ansetzungen einbauen. Die Staffelleiter/innen sind dazu natürlich bereit. 
 
Der BFV wird die Verantwortlichen in der Politik weiterhin auf die Lage auf den Sportplätzen hinweisen 
und für Verbesserungen für die Vereine kämpfen. Der Jugendausschuss hofft, dass alle Beteiligten an 
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einem Strang und natürlich auch am gleichen Ende ziehen, damit keine jungen Sportler/innen für den 
Fußball verloren werden. 
 
In diesem Sinne appelliert der BFV daran, gemeinsame Lösungswege zu finden. Der Jugendaus-
schuss ist immer bereit für ein offenes persönliches Gespräch. Dafür ist beispielsweise jeden Dienstag 
ab 16:00 Uhr während der Sprechstunde in der BFV-Geschäftsstelle (Humboldtstraße 8a, 14193 Ber-
lin) Zeit. 
 
gez. Andreas Kupper (Präsidialmitglied Jugend) 

gez. Frank Schröder (Vorsitzender Jugendspielausschuss) 

 

 

 Hinweis zum neuen Spielbericht 
Es wird daran erinnert, dass die Eingabe eines nichtneutralen Schiedsrichter-Assistenten verpflichtend 
ist. Die Vorgehensweise im neuen Spielbericht kann der Anlage im Anhang dieser Amtlichen Mitteilun-
gen entnommen werden. 
 
gez. Frank Schröder (Vorsitzender Jugendspielausschuss) 

 

 

Punktspielbetrieb 
 

 Streichungen/Zurückziehungen/Nachmeldungen 
Bereich Spielklasse Datum Verein Begründung 
B-Junioren Kreisliga St. 1 Hin 07.09.20 1.FC Novi Pazar/Neukölln Zurückziehung 
B-Junioren Bezirksliga St. 4 09.09.20 1. FC Schöneberg Zurückziehung 
2. E Junioren Bezirksklasse 03.09.20 TuS Makkabi Berlin Zurückziehung 
2. E Junioren Bezirksklasse 04.09.20 Wittenauer SC Concordia II Zurückziehung 
3. F-Junioren Kreisklasse B 21.08.20 VSG Altglienicke Zurückziehung 
5. F-Junioren Kreisklasse C 27.08.20 Reinickendorfer Füchse Zurückziehung 
5. F-Junioren Kreisklasse C 30.08.20 Türkiyemspor Zurückziehung 
5. F-Junioren Kreisklasse C 04.09.20 SC Charlottenburg V Zurückziehung 
4. F-Junioren Kreisklasse C 21.08.20 Berolina Mitte -Juniorinnen Nachmeldung 
3. F-Junioren Kreisklasse B 26.08.20 BSC Marzahn Nachmeldung 
5. F-Junioren Kreisklasse C 01.09.20 SC Charlottenburg V Nachmeldung 
3. F-Junioren Kreisklasse B 06.09.20 Berliner SC Nachmeldung 

 
gez. Renate Schröder (Staffelleiterin B-Junioren Landes-, Bezirks- und Kreisliga, 8er B-Junioren) 

        Petra Drescher (Staffelleiterin 2. E-Junioren Bezirksklasse) 

        Ronny Lenk (Staffelleiter 3. F–Junioren Kreisklasse B, Staffelleiter unt. F-Junioren Kreisklasse C) 

 
 

 Spielwertung durch Staffelleitung (§ 17 Ziffer 8 Spielordnung) 
Bereich Spielklasse Datum Wertung mit 6:0 für Nichtantritt 
D-Junioren Bezirksliga St. 1 05.09.20 SC Siemensstadt SG Stern Kaulsdorf 
D-Junioren Bezirksliga St. 2 05.09.20 SC Capri BW Hohenschön-

hausen 
D-Junioren Bezirksliga St. 2 05.09.20 SV Askania Coepe-

nick 
SV Nord Wedding 

D-Junioren Bezirksliga St. 3 05.09.20 SSV Köpenick-Ober-
spree 

SC Gatow 

D-Junioren Bezirksliga St. 4 05.09.20 FC Grunewald VSG Rahnsdorf 
D-Junioren Kreisklasse D (offene Liga) 05.09.20 SV Treptow 46 Polar Pinguin 
D-Junioren Kreisklasse D (offene Liga) 05.09.20 TSV Eiche Köpenick TUS Makkabi 
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Gegen diese Wertung ist Einspruch beim Sportgericht möglich. 
 
gez. Michaela Walczak (Staffelleiterin 1. D-Junioren Bezirksliga, 2. D-Junioren Landes- und Bezirks-

klasse, BS/offene Liga) 

 
 
 

Schule 
 
 
 Deutschlandweite Aktion „Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen 

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es eine besondere Herausforderung, Schulsport für Kinder und Ju-
gendliche mit und ohne Behinderung unter veränderten und an die aktuelle Situation angepassten Hy-
gieneregeln zu organisieren. Die Deutsche Schulsportstiftung hat daher für die unmittelbare Zeit nach 
den Sommerferien gemeinsam mit den Kultusministerien der Länder und den am Wettbewerb beteilig-
ten Sportverbänden einen deutschlandweiten dezentralen Aktionstag unter dem Motto „Jugend trainiert“ 
– gemeinsam bewegen ausgerufen. Mit dem Aktionstag am 30. September 2020 soll ein nachhaltiges 
Signal für die Notwendigkeit von Bewegung, Sport und Spiel im schulischen Alltag auch in der Zeit von 
Corona-Einschränkungen gesetzt werden. 
 
Ab dem 3. August 2020 können sich alle Schulen über das Online-Meldeportal anmelden. Das Regist-
rierungspasswort lautet: #gemeinsambewegen. Es ist lediglich die Registrierung einer Ansprechperson 
und die Mitteilung der ungefähren Teilnehmendenzahl notwendig. Alle weiteren Schritte folgen zu einem 
späteren Zeitpunkt. 
 
Weiter Informationen zur Aktion „Jugend trainiert“ sind dem Anhand dieser Amtlichen Mitteilungen oder 
der offiziellen Homepage zu entnehmen. 
 
 
 

Freizeitfußball 
 
 

Allgemeine Informationen 
 
 Auf- und Abstiegsregelung der Saison 2020/2021 

Großfeld 

Staffel Aufstieg Abstieg 

Verbandsliga ----- Platz 11 - 14 

Landesliga Platz 1 und 2 Platz 13 - 16 

Bezirksliga Platz 1 und 2 ----- 

Kleinfeld 

Verbandsliga ----- Platz 11 - 13 

Landesliga Platz 1 und 2 Platz 12 und 13 

Bezirksliga Platz 1 und 2 Platz 13 und 14 

Kreisliga Platz 1 und 2 ----- 

Ü-30 Verbandsliga ----- Platz 11 und 13 

Ü-30 Landesliga Platz 1 und 2 ----- 

 
 
 
 

https://gemeinsambewegen.jugendtrainiert.com/
https://www.jugendtrainiert.com/
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Punktspielbetrieb 
 
 Spielwertung 

  Spiel Datum Paarung 6:0 Tore für Begründung 

KF Pokal 061 30.08.2020 
BMW Motorrad - 
Berolina Stralau 

Berolina Stralau § 17(5) SpO 

 
 
 

Futsal 
 
 
Keine aktuellen Informationen. 

 
 
 

Schiedsrichterausschuss 
 
 
 Abwesenheiten 

Sinan Alan (Ansetzer Region Süd im Bereich Junior/innen) ist vom 5. September bis zum 3. Oktober 
2020 abwesend. Die Vertretung übernimmt Pierre Wawretschka (pierre.wawretschka@berlinerfv.de). 
 
 
 Information 

Wolfgang Schlicht (stellv. Referent AK II - Herrenbereich Ansetzer Senioren und Alt-Liga) ist derzeit 
nur unter der folgenden E-Mail-Adresse erreichbar: wolfgang.schlicht@berliner-fussball.evpost.de. 
Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um ein geschlossenes System handelt, das nur vom Vereins-
postfach aus bedient werden kann. 
 
 
 Information der Lehrgemeinschaft Reinickendorf 

Die Lehrgemeinschaft Reinickendorf tagt ab sofort an einem neuen Lehrgangsort: 
 
Vereinsheim "Conco Treff" bei Concordia Wittenau 
Göschenstraße 9 – 28 
13437 Berlin 
 
Jung-SR 18:00 Uhr (für alle SR unter 20 Jahren oder mit maximal anderthalb Jahren SR-Erfahrung) 
für alle 18:40 Uhr/geplantes Ende: 20:15 Uhr 
 
Anmeldungen bitte bis zum Sonntag, 13. September 2020 an leonard.eichhorn@gmail.com, da die 
Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt ist. 
 
 

 Neuzugang 
Wehner, Max (CSV Olympia) ab 4. September 2020 
 
 

 Änderungen 
Haack, Kevin (alt: Friedenauer TSC - neu: Polar Pinguin) ab 3. September 2020 
Kizilgül, Murat (alt: SG Prenzlauer Berg - neu: SV Rot-Weiß Viktoria Mitte) ab 3. September 2020 
Kreibich, Rene (alt: BSV Eintracht Mahlsdorf - neu: BSC Marzahn) ab 8. September 2020 
Özkaraca, Kaan (alt: Berlin United - neu: achtzehnvierundneunzig) ab 7. September 2020 

mailto:pierre.wawretschka@berlinerfv.de
mailto:wolfgang.schlicht@berliner-fussball.evpost.de
mailto:leonard.eichhorn@gmail.com
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Simdon, Anthony (alt: BFC Preussen - neu: Lichtenrader BC) ab 4. September 2020 
 
 

 Abmeldungen 
Stiemert, Michael (Rot-Weiß Spandau) ab 4. September 2020 
Weigel, Patrick (VFB Fortuna Biesdorf) ab 9. September 2020 
 

 
 

Qualifizierung 
 
 
 BFV bietet Schulung zu inklusivem Walking Football an 

Walking Football (frei übersetzt „Geh-Fußball) ist eine Fußballvariante, die bisher als altersgerecht und 
gesundheitsfördernd im Ü55 Bereich angesiedelt wird. Walking Football kann aber auch inklusiv 
gedacht werden: Denn die Sportart bietet Anfänger/innen, Fußballer/innen aller Altersklassen, 
Spieler/innen mit körperlich-motorischen Einschränkungen sowie Langzeitverletzten die Möglichkeit 
(wieder) Teil der Fußballfamilie zu werden. 
 
Auch in Berlin ist mit dem FV Wannsee mittlerweile ein Verein im Walking Football aktiv. Der Berliner 
Fußball-Verband erkennt die vielfältigen Potentiale der Sportart ebenfalls und möchte seinen Beitrag 
zur erfolgreichen Verbreitung leisten. Für Übungsleitende soll es deshalb jetzt die Möglichkeit geben, 
die Fußballvariante in Form einer Fortbildung kennenzulernen. Die Teilnehmer/innen erhalten damit das 
nötige Know-How zur Gründung und Durchführung eines eigenen Angebots in ihrem Verein. 
 
Die Schulung findet am 3. Oktober 2020 im Landesleistungszentrum Richard Genthe (Am Kleinen 
Wannsee 14, 14109 Berlin) statt, ist kostenfrei und auf zwölf Teilnehmende beschränkt. Die Anmeldung 
erfolgt über den DFB-Veranstaltungskalender. 
 
Interessierte Vereine können sich für eine erste Beratung und Unterstützung bei der Etablierung von 
Walking-Football-Angeboten bei Philipp Reis (BFV-Inklusionsbeauftragter) und Joachim Gärtner 
(Vorsitzender Spielausschuss) melden. 
 
 
 DFB-Mobil startet in die neue Saison 

In den vergangenen Wochen versammelte DFB-Mobil-Koordinator Sven Paprotny alle Teamer/innen zu 
den ersten Präsenzterminen seit Anfang März in der Sportschule „Richard Genthe“ am Wannsee. In-
haltlich wurde neben viel Organisatorischem insbesondere das Hygienekonzept für Vereinsbesuche 
behandelt. Auch das neue DFB-Mobil sowie die neuen Trainingsmodule wurde den anwesenden Tea-
mer/innen vorgestellt. 
 
Das DFB-Mobil nimmt seine Besuchsfahrten ab sofort wieder auf. Aufgrund des geltenden Hygienekon-
zepts können aktuell allerdings nur Vereine einen Termin anfragen. Die Anmeldung ist über folgendes 
Online-Formular möglich: Anmeldung zum DFB-Mobil-Besuch. 
 
Für Fragen steht Sven Paprotny, DFB-Mobil-Koordinator des BFV, per E-Mail 
(sven.paprotny@berlinerfv.de) oder telefonisch (030/896994-342) zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen zum DFB-Mobil gibt es auf der BFV-Homepage. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=BEFV&params.veranstaltungId=02BQ1TDALK000000VS5489B6VU0EHSIO
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27RZsDxGyEyjtaGOJQMEWV4FnxvZJsxFp5Db_zt6kAlUNEpJTUQ5RkpNMTU4TVVWN1FROUREUDc5SSQlQCN0PWcu
mailto:sven.paprotny@berlinerfv.de
https://berliner-fussball.de/qualifizierung/trainer/dfb-mobil/
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Talentförderung 
 
 
 Einladung zur Eliteschulsichtung für Mädchen zum Schuljahr 2021/2022 

Der Berliner Fußball-Verband lädt zur Eliteschulsichtung für Mädchen ein. Die Sichtung ist 
vereinsneutral, es kann sich jede Spielerin anmelden. Die Teilnahme an der Sichtung erfordert eine 
Vereinsmitgliedschaft. Eliteschulplätze werden an die Spielerinnen vergeben, die sich bei allen 
Teilnahmen an dem Sichtungsprozess empfehlen können (drei Termine + Einschulungslehrgang). Die 
Sichtung ist im ersten Termin eine gemeinsame Sichtung für die Flatow-Oberschule (Eliteschule des 
Fußballs) und das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB – Eliteschule des Sports). Die 
weiteren Termine werden je nach Standort-Wunsch der Spielerin dann eventuell auch aufgeteilt auf 
SLZB und Flatow-Oberschule. 
Die erste Sichtung findet statt am: 
 
Dienstag, den 27. Oktober 2020, von 17:00 bis 20:00 Uhr 
im Landesleistungszentrum „Richard Genthe“ (Am kleinen Wannsee 14, 14109 Berlin) 
 
Eine Anmeldung ist mittels Zusendung des Anmeldeformulars für Eliteschulen (ausfüllbare PDF-Datei 
im Anhang dieser Amtlichen Mitteilungen) an die E-Mail-Adresse ailien.poese@berlinerfv.de möglich 
(per Scan/Handyfoto/digital unterschrieben – möglichst auch digital ausgefüllt für die Übertragung der 
Mailadresse). Wenn das Formular von der im Dokument angegebenen E-Mail-Adresse der Eltern 
gesendet wird, ist keine Unterschrift notwendig. Eine Zustellung mit der Post ist NICHT möglich. Eine 
Teilnahme an der Sichtung ohne Anmeldung ist ebenfalls NICHT möglich. 
 
Die digitale Anmeldung muss bis zum 23. Oktober 2020, um 10:00 Uhr erfolgt sein, damit alles 
ordnungsgemäß erfasst werden kann. 
 
 
 

Soziales 
 
 
 BFV-Kurzschulung „Elternarbeit im Verein“ 

Es gibt noch freie Plätze für die Kurzschulung „Elternarbeit im Verein“, die am Donnerstag, den 2. 
Oktober 2020, von 18:00 bis 21:00 Uhr in der BFV-Geschäftsstelle im Haus des Fußballs 
(Humboldtstr. 8 A, 14193 Berlin) stattfinden wird.  
 
Zu den inhaltlichen Themen gehören: 
 

• Verhaltensregeln für den Spieltag 
• Durchführung von Elternabenden 
• Verankerung des Themas in den Vereinsstrukturen 
• zielgruppenspezifische Kommunikation und Konfliktmanagement 

 
Das Team beim Spiel anfeuern, die Kinder zur Auswärtspartie transportieren, ab und zu die Trikots 
waschen und zur Weihnachtsfeier einen Kuchen backen – die Eltern von Nachwuchsspielern und 
Nachwuchsspielerinnen beteiligen sich auf ganz unterschiedliche Weise am Kinder- und Jugendfußball. 
Ohne ihre konstruktive Mitwirkung läuft nicht viel in Spielbetrieb und Vereinsleben. Gleichzeitig werden 
Eltern immer wieder zu einer Belastung für diejenigen, die sich im Nachwuchsfußball zum Beispiel als 
Trainer bzw. Trainerin oder Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterin engagieren, sowie für die jungen 
Fußballer und Fußballerinnen selbst – sei es durch mangelnde Zuverlässigkeit, durch störendes 

mailto:ailien.poese@berlinerfv.de
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Verhalten am Spielfeldrand oder durch unangemessene Versuche, auf die Mannschaftsführung Einfluss 
zu nehmen. 
 
Durch gezielte Elternarbeit können Vereine versuchen, sie in die Vereinsarbeit einzubinden, Konflikten 
vorzubeugen und eine altersgerechte Gestaltung des Kinder- und Jugendfußballs sicherzustellen. Die 
neu angebotene Kurzschulung soll allen, die sich in diesem Bereich engagieren (wollen), 
Handlungsoptionen aufzeigen und sie durch praktische Übungen fit machen für diese nicht immer 
leichte Aufgabe. 
 
Die Kurzschulung richtet sich vor allem an Trainer und Trainerinnen im Nachwuchsfußball, 
Jugendleitungen, Vereins- und Abteilungsvorstände, Elternbeauftragte, aber auch engagierte Eltern. 
Die Veranstaltung wird mit 4 LE für die C-Lizenz anerkannt. Die Anmeldung erfolgt über den 
Veranstaltungskalender. Für Rückfragen steht Sven Paprotny (Tel.: 030-896994-342; 
kurzschulungen@berlinerfv.de) gerne zur Verfügung. 
 
 
 Kurzschulung „Kinder stark machen“ 

„Kinder stark machen“ ist eine Kampagne zur Suchtvorbeugung im Kindesalter der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA). In Zusammenarbeit mit dem DFB bietet der Berliner Fußball-
Verband die Kurzschulung „Kinder stark machen“ zur Suchtprävention an. Dieses 
Qualifizierungsangebot wendet sich an alle Erwachsenen, die Verantwortung für Kinder und 
Jugendliche tragen. Ziel von „Kinder stark machen“ ist es, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
von Heranwachsenden zu stärken und ihre Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Kinder 
und Jugendliche sollen lernen, auch unter Gruppendruck „nein" zu Suchtmitteln aller Art sagen zu 
können. Hierzu ist es notwendig, sie in ihrer Lebenskompetenz zu fördern und zu stärken. Kinder stark 
machen für ein suchtfreies Leben – das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der Schulen und Vereine 
viel bewirken können. 
 
Die Kurzschulung findet am Dienstag, den 3. November 2020, von 18:00 bis 21:00 Uhr im 
Landesleistungszentrum „Richard Genthe“ (Am Kleinen Wannsee 14, 14109 Berlin) statt. Die 
Anmeldung erfolgt über den DFB-Veranstaltungskalender. 
 
 

 „Kleine Helden Training“ 
„Lass dich nicht ansprechen“, „Geh mit niemandem mit“ und „Steig zu keinem ins Auto“ – diese oder 
zumindest so ähnliche Sätze kennen alle von ihren Eltern. Doch wie reagiert ein Kind im Ernstfall 
wirklich? Für Heranwachsende ist es wichtig, nicht nur zu wissen, sondern praktisch zu erproben, wie 
sie sich in einer Gefahrensituation richtig verhalten.  Der Berliner Fußball-Verband bietet in 
Zusammenarbeit mit „Kleine Helden Deutschland e.V.“ und mit der Unterstützung der Berliner 
Stadtreinigung (BSR) allen interessierten Vereinen die Möglichkeit, ein für sie kostenfreies, 90-
minütiges Sondertraining zur Stärkung des Selbstbewusstseins von jungen Fußballer/innen zu buchen. 
Die Kinder sollten dabei zwischen neun und elf Jahren alt sein (C-/D- oder E-Jugend) und die 
Gruppenstärke sollte ca. 15 Teilnehmende umfassen. Zu den Inhalten: Die erfahrenen 
Gewaltpräventionsexperten werden die Kinder nicht nur ermutigen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, 
sondern werden den jungen Fußballer/innen beibringen, sofort richtig zu reagieren und die 
Gewaltspirale zu stoppen, selbstbewusster mit Erwachsenen umzugehen, die Stimme gezielt und laut 
einzusetzen und Distanzzonen zu wahren. Ein weiterer Schwerpunkt des Kleine-Helden-Programms ist 
es, sich bei Übergriffen von Erwachsenen auch körperlich zu behaupten, wie z.B. beim 
Festhalten/Mitziehen der Kinder oder bei der Verteidigung und schnelle Flucht in/aus der Bodenlage. 
Freiwilligkeit und spielerische Umsetzung sind dabei besonders wichtig. 
 
Das „Kleine Helden Training“ ist für Berliner Vereine kostenfrei. Ein Termin kann nach persönlicher 
Absprache vereinbart werden. Interessierte Vereine können sich über das Antragsformular anmelden. 

https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=ANGEBOT_NEW&dmg_menu=15001
mailto:kurzschulungen@berlinerfv.de
https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=BEFV&params.veranstaltungId=02C0QLFFNS000000VS5489B5VT6SH9Q7
https://berliner-fussball.de/kleinehelden/
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Veranstaltungen 
 
 
Keine aktuellen Informationen. 
 
 
 

Service 
 
 
Keine aktuellen Informationen. 
 
 
 

Partner & Förderer 
 
 

Keine aktuellen Informationen. 
 
 
 

Anhänge 





Informationspflichten Anwesenheitslisten 

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei einer Anwesenheitsliste. 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-

Mail-Adressen, Telefonnummer. 

 

Kontaktdaten und Verantwortlicher 

Verantwortlicher gemäß Artikel 4 Absatz 7 DS-GVO ist 

Name des Vereins:  

Anschrift des Vereins: 

Tel.:  

eMail:  

 

Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen 

Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und ggf. weitergegeben, soweit es erforderlich ist, um die 

Anwesenheit von Spieler(innen), der Mitglieder(innen) des Funktionsteams (Trainer(innen), Betreuer(innen) 

etc.) und Zuschauer(innen) festzuhalten. Die Daten dienen ausschließlich der 

Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie. Die Erhebung, 

Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke des berechtigten Interesses des Verantwortlichen 

auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO und auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 

Satz 1 Buchstabe b DS-GVO. Eine weitergehende Verarbeitung erfolgt nur, wenn Sie eingewilligt haben oder 

eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt. 

 

Dauer der Datenspeicherung 

Die für die Anwesenheitsliste erhobenen Daten bewahren wir bis zum Ablauf der Frist von 4 Wochen auf. 

Nach Ablauf dieser Frist werden die für die Anwesenheitsliste erhobenen Daten gelöscht bzw.  vernichtet, 

wenn ein Löschen nicht möglich ist. 

 

Ihre Datenschutzrechte 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

(Artikel 15 DS-GVO) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft auch die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie 

das Recht, unter den Voraussetzungen des Artikel 16 DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den 

Voraussetzungen des Artikel 17 DS-GVO die Löschung und/oder unter den Voraussetzungen des Artikel 18 

DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen 

des Artikel 20 DS-GVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen –sofern die Daten noch bei uns 

gespeichert sind.  Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von im 

öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e DS-GVO) oder zur 

Wahrnehmung berechtigter Interessen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO), können Sie der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen. Im Fall des Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu den 

vorgenannten Zwecken zu unterlassen, es sei denn, es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für eine 

Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ist zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich. Unter den 

Voraussetzungen des Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der 

besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.     

 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über datenschutzrechtliche 

Sachverhalte zu beschweren:  

 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Maja Smoltczyk 

Friedrichstr. 219 

10969 Berlin 



 

Richtlinien  
für Jugend, Frauen- und Mädchen,  

Herren und Senioren  
für die Saison 2020/2021 

 
 

Das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes hat nach Beschlussvorschlag 
des Spiel-, Jugend- und Frauen- und Mädchenausschusses gemäß § 1 Ziffer 
3 sowie § 2 Ziffer 2 Spielordnung folgende Richtlinien für den Spielbetrieb und 
die Pokalwettbewerbe 2020/21 erlassen.   
  
1. Die nachfolgenden Richtlinien passen die Spielordnung und die Jugendordnung 

den behördlichen Vorgaben des Landes Berlin und seiner Bezirke an und gelten 
für alle Spielklassen und alle Pokalwettbewerbe für die Saison 2020/2021.   

  
2. Die Vorgaben im BFV-Hygienekonzept  zur Wiederaufnahme des Spielbe-

triebs in seiner jeweils aktuellsten Fassung (im Internet abrufbar unter www.ber-
liner-fussball.de/coronavirus/) sowie behördliche Vorgaben sind von den Verei-
nen und den am Spielbetrieb teilnehmenden Spielern(innen) zu befolgen.   

  
3. Jeder Verein ist verpflichtet, für seine Heimspielstätten ein eigenes Hygienekon-

zept vorzuweisen und dieses Hygienekonzept bis spätestens zum 
30.09.2020 bei der Corona-Meldestelle des BFV in digitaler Form einzureichen. 
Der BFV wird die Hygienekonzepte der Vereine auf der Website des BFV zur In-
formation der Gastvereine veröffentlichen.   

 
4. Umkleidekabinen nach § 12 Ziffer 1 Spielordnung (Pflichten der Heimver-

eine) müssen nur im behördlich vorgegebenen Umfang angeboten werden. Ein 
Recht auf eine einwandfreie Gelegenheit zum Umkleiden für den Gastverein und 
die Schiedsrichter besteht in der Saison 2020/21 nicht.   

  
5. Der Schiedsrichter ist gemäß § 15 Ziffer 6 Spielordnung verpflichtet, bis spätes-

tens 18 Uhr, oder wenn das Spielende nach 17 Uhr ist, eine Stunde nach 
Spielschluss alle notwendigen Eintragungen im Spielbericht freizugeben.  

  
6. Pflichtspiele des Erwachsenenspielbetriebes können wegen der Herausforde-

rung der Corona-Pandemie grundsätzlich freitags ab 18:30 Uhr, samstags ab 9 
Uhr sowie sonntags durchgeführt werden (vgl. § 18 Ziffer 10 Spielordnung).  

  
7. Ergänzend zu den Bestimmungen zur Spielumlegung in der Spielordnung (§ 18), 

der Jugendordnung (§ 19) und den Durchführungsbestimmungen Jugend Saison 
2020 / 2021 gilt bei Spielumlegungen aufgrund von positiv auf Covid-19-SARS-
Cov-2 getesteten Spielern(innen) einer Mannschaft oder sich einer in Quaran-
täne befindlichen Mannschaft und/oder bei einem begründeten Krankheits-
verdachtsfall auf Covid-19 oder eine Erkrankung aufgrund von Covid-19 fol-
gendes:   

http://www.berliner-fussball.de/coronavirus/
http://www.berliner-fussball.de/coronavirus/


 
  
a. Keine behördliche Anordnung: Neben einem möglichen Antrag auf 

Spielumlegung im elektronischen Umlegungssystem ist in jedem Fall der 
Corona-Meldestelle des BFV der Antrag auf Spielverlegung unter Angabe 
der Anzahl der positiv auf Covid-19-SARS-Cov-2 getesteten oder sich in be-
hördlich angeordneter Quarantäne befindlichen Spieler(innen) und/oder die 
Anzahl der Verdachts- oder Erkrankungsfälle in dem dafür vorgesehenen 
BFV-Formblatt zu übersenden. Die Angabe der Namen oder sonstiger per-
sonenbezogenen Daten der betroffenen Spieler(innen) ist nicht erforderlich. 
Auf § 38 Ziff. 1 Buchstabe h der RVO wird hingewiesen.   

 
b. Behördliche Anordnung: Liegt ein Krankheitsverdacht auf Covid-19 o-

der eine Erkrankung aufgrund von Covid-19 eines/r Spielern(innen) vor, 
der/die zum Zeitpunkt des Eintritts dieses Ereignisses in der Spielbe-
rechtigungsliste geführt wird, ohne dass eine behördliche Anordnung 
in Bezug auf die anderen Spieler(innen) der Mannschaft erlassen wer-
den kann, ist das kommende Pflichtspiel auf Antrag des betroffenen 
Vereins von der/dem zuständigen Staffelleiter(innen) abzusetzen.  

c. Im Falle von positiv auf Covid-19-SARS- Cov-2 getesteten und/oder sich in 
behördlich angeordneter Quarantäne befindlichen Spieler(innen) gilt ergän-
zend folgendes:  

Dem Antrag auf Spielumlegung wird stattgegeben, wenn mehr als 4 Spie-
ler(innen) auf dem Großfeld bzw. mehr als 2 Spieler(innen) auf dem Klein-
feld gleichzeitig in einer Mannschaft positiv auf Covid-19-SARS-Cov-2 ge-
testet worden oder sich in behördlich angeordneter Quarantäne befinden.    

d. Eine Zustimmung des Spielpartners ist nicht erforderlich.   

e. Das Pflichtspiel wird frühestens 2 Tage vor dem geplanten Spieltermin 
abgesetzt, um mögliche Anordnungen der zuständigen Behörde be-
rücksichtigen zu können.  

f. Eine Verwaltungsgebühr wegen Spielumlegung fällt nicht an.  
 

g. Die Verpflichtungen gemäß §18 Ziffer 13 Spielordnung bleiben bestehen 
(z.B. Benachrichtigung Gegner, Schiedsrichter usw.) 

 
h. Abgesetzte Spiele werden frühestens 3 Wochen nach ihrem ursprüng-

lichen Spieltermin wieder angesetzt. 

i. Nach einer behördlichen Anordnung einer Quarantäne, die zu Spielab-
setzungen geführt hat, hat der Verein nach Auslaufen der Quarantäne 
einen Anspruch auf 3 Tage Vorbereitungszeit vor dem nächsten 
Pflichtspiel. Die Vorbereitungszeit verlängert sich bei einer mehr als 
zweiwöchigen angeordneten Quarantäne auf 10 Tage und bei einer 
mehr als vierwöchigen angeordneten Quarantäne auf 14 Tage.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Der nach § 14 Ziff. 1.3. der Spielordnung und § 18 Ziff. 1 der Jugendordnung vor 
Spielbeginn vorzulegende Spielbericht ist um die Anschrift und Telekommunika-
tionsdaten der eingesetzten Spieler(innen) zu ergänzen. Einen Vordruck stellt 
der Heimverein. Wird auf einen Ausdruck des Spielberichtes verzichtet, so ist ein 
zusätzliches Formular anzufertigen, auf dem die Daten der Spieler aufgeführt 
werden. Die Daten dienen der Nachverfolgung im Falle einer nachträglich be-
kannt gewordenen COVID-19-Infektion und sind durch den Heimatverein daten-
schutzkonform für vier Wochen aufzubewahren.  

 
9. Die Anstoßzeiten der Spiele an den Wochenenden sind zwischen 9 Uhr und 16 

Uhr und zwischen Spielabpfiff des vorangegangenen Spiels und Spielanpfiff des 
nachfolgenden Spiels muss mindestens eine Stunde und 10 Minuten Pause 
sein. Davon sind die 30 Minuten vor und nach Spielbeginn ausschließlich 
den dann spielenden Mannschaften vorbehalten. 10 Minuten sind für die Lüftung 
der Kabinen vorgesehen.  

  
Beispiel: Spiel 1 beginnt um 9:00 Uhr und dauert 90 Minuten (plus 15 Minuten 
Halbzeit). Die an Spiel 1 teilnehmenden Mannschaften dürfen die Sportanlage 
um 8:30 Uhr betreten und müssen sie um 11.15 Uhr verlassen. Spiel 2 beginnt 
um 12 Uhr und dauert 90 Minuten (plus 15 Minuten Halbzeit), d.h. die teilneh-
menden Mannschaften dürfen die Sportanlage um 11:30 Uhr betreten und müs-
sen sie um 14:15 Uhr verlassen.   

  
10. Die Spiele eines Spieltags einer Spielklasse können über mehrere Wochen ver-

teilt werden.  
  

11. Im Jugendbereich können Relegationsspiele angesetzt werden. Der Jugendaus-
schuss entscheidet hierüber rechtzeitig vor Beendigung der Spielrunde.   

  
12. Ziffer 1.1. Buchstabe f. in den Durchführungsbestimmungen Jugend Saison 2020 

/ 2021 bleibt unberührt.   
  

13. Verstöße gegen das BFV-Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Spielbe-
triebs in seiner jeweils aktuellsten Fassung, behördliche Vorgaben und nachfol-
gende Bestimmungen können nach § 17 Ziff. 3 Buchstaben d., e. und/oder g. 
(“mangelnder Ordnungsdienst”) der Spielordnung zum Abbruch eines Spiels 
durch den Schiedsrichter führen. 

 
Darüber hinaus behält sich der BFV vor, die vorgenannten Verstöße als Nicht-
einhaltung von Auflagen, die durch die spielleitende Stelle erteilt wurden zu be-
werten (§ 38 Ziff. 1 Buchstabe t. der RVO). Sofern Spielverlegungen nach § 18 
der Spielordnung und Ziff. 7 dieser Richtlinie unter wahrheitswidrigen Anga-
ben beantragt werden, kann dies vom BFV als Straftat gem. § 38 Ziff. 1 Buch-
stabe h der RVO gewertet werden. Die Anwendung anderer Straftatbestände ist 
dadurch nicht ausgeschlossen.  
 
Eine abschließende sportrechtliche Würdigung bleibt selbstverständlich den 
Rechtsorganen des BFV vorbehalten.  

 

 

Berlin, 10. September 2020 / v2 



 

 

 
 

 

Hinweise zum neuen Spielbericht 
 

Wo kann der/die nichtneutrale Schiedsrichter-Assistent/in eingetragen werden? 
 
Für die Bearbeitung des Spielberichts öffnet sich ein neuer Tab im Browser. Im Bereich „Info“ 
gibt es das Feld für die Schiedsrichter/innen. Am Tag der Partie erscheint hier der Button 
„Schiedsrichter hinzufügen“. Von mehreren Landesverbänden gab es bereits die 
Rückmeldung an den DFB, dass der Button nicht erst am Tag des Spiels zur Verfügung stehen 
soll, da viele Vereine die Spielberichte im Voraus vorbereiten. Hier wird es also (hoffentlich) 
zeitnah eine Anpassung geben. 
 

 
 
Nach Anwahl des Buttons öffnet sich die folgende Eingabemaske. 
 

 



 

 

 
 
 
 
Ein/e lizenzierter Schiedsrichter/in kann mittels DFBnet-Kennung gesucht werden. 
Andernfalls, und das dürfte die Regel sein, reicht die Eingabe vom Vor- und Nachnamen. Die 
Angabe des Vereins an dieser Stelle ist wünschenswert, aber vom System nicht als Pflichtfeld 
deklariert. Anschließend auf „Hinzufügen“ drücken und die Eingabe speichern. 
 
 
 
Wo kann ich den/die SR-Ansprechpartner/in eintragen? 
 
Das ist ebenfalls im Spielbericht bei der Eintragung der Teamoffiziellen möglich. Im 
Herrenbereich gibt es im Auswahlmenü der Funktionärstypen das Feld „SR-Ansprechpartner“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Warum kann ich in der Spielberechtigungsliste Betreuer/innen hinterlegen, im Spiel-
bericht aber nicht? 
 
In der Spielberechtigungsliste im Bereich „Teamoffizielle“ wird als Funktionärstyp „1. 
Betreuer/in“ und „2. Betreuer/in“ angeboten.  
 

 
 
Bei der Eingabe der Teamoffiziellen im Spielbericht gibt es diese Funktionärstypen aktuell 
jedoch noch nicht. Dieser Fehler ist dem DFB bekannt und entsprechend wird an einer 
Behebung gearbeitet. Pflichtfelder sind unverändert der/die Trainer/in, der/die Mannschafts-
verantwortliche und im Herrenbereich für den Heimverein der/die SR-Ansprechpartner/in. 
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AUFRUF ZUR TEILNAHME AM AKTIONSTAG 

„Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen 

am 30. September 2020

Was:   Deutschlandweite Aktion „Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen 

Wann:   30. September 2020 für 20 Minuten bis max. eine Unterrichtsstunde

Wo:  An Schulen in ganz Deutschland 

Ideeller Zweck: Öffentlichkeitswirksames Zeichen für den Schulsport und Jugend trainiert für 
Olympia & Paralympics 

Persönlicher Nutzen:  Umfangreiches Teilnahmepaket mit Startnummern, Urkunden, Aufklebern und 
Banner für alle teilnehmenden Schulen sowie Verlosung attraktiver Preise im 
Nachgang des Aktionstags  

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es eine besondere Herausforderung, Schulsport für Kinder  
und Jugendliche mit und ohne Behinderung unter veränderten und an die aktuelle Situation angepassten 
Hygieneregeln zu organisieren. Im letzten Schuljahr kamen der Schulsport und  
damit auch der Schulwettbewerb Jugend trainiert für Olympia & Paralympics fast vollständig  
zum Erliegen. Deshalb ist es zu Beginn des Schuljahres 2020/21 besonders notwendig, wichtige Akzente 
bei der Wiederaufnahme des Schulsports in Zeiten von Corona-Einschränkungen zu setzen und ein 
Bekenntnis für „Jugend trainiert“ und den Stellenwert des Schulsports für die Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung abzugeben. 

Die Deutsche Schulsportstiftung als Träger von „Jugend trainiert“, die Kultusministerien der Länder und die 
am Wettbewerb beteiligten Sportverbände rufen die Schulen zu diesem Zweck zur Teilnahme am Aktionstag 
„Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen am 30. September 2020 auf. 

Die Schulen sollen sich mit offenen und kreativen Bewegungsangeboten während einer Pause oder 
Unterrichtsstunde an diesem Aktionstag unter Einhaltung der lokalen Abstands- und Hygieneregeln 
beteiligen und dies öffentlichkeitswirksam dokumentieren. 

1. Allgemeine organisatorische Hinweise

Am Aktionstag können Schüler*innen aller Klassenstufen teilnehmen, wobei für einzelne
Schüler*innengruppen zu verschiedenen Zeiten auch unterschiedliche Bewegungs- und Sportaktivitäten
angeboten werden können. Empfohlen wird – nach Möglichkeit im Freien – ein Bewegungsangebot von 20
Minuten bis zu einer Unterrichtsstunde. Je mehr Schüler*innen sich über den Schultag verteilt beteiligen,
desto besser.

Die mit Schulen kooperierenden Sportvereine können ebenfalls Angebote unterbreiten, Sportstätten zur 
Verfügung stellen und die Schulen beim Aktionstag aktiv unterstützen. Sie dokumentieren damit ebenfalls 
ein Bekenntnis zu „Jugend trainiert“ und zum Schulsport in ihrer Region. 

Auf der Internetseite von Jugend trainiert für Olympia & Paralympics (www.jugendtrainiert.com) werden den 
Schulen und Sportvereinen beispielhafte Vorschläge für mögliche Bewegungsangebote und wichtige 
Informationen zur Teilnahme, Organisation und Durchführung sowie zu den Datenschutzbestimmungen zur 
Verfügung gestellt.  

http://www.jugendtrainiert.com/
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Für alle weiteren Nachfragen steht die Geschäftsstelle der Deutschen Schulsportstiftung zur Verfügung. 

Kontakt: 
Deutsche Schulsportstiftung  
Geschäftsstelle im Olympiapark Berlin 
Hanns-Braun-Straße /Adlerplatz 
14053 Berlin 

Tel: (030) 370 273 40 | E-Mail: aktionstag@jugendtrainiert.com

2. Aktionspaket der Deutschen Schulsportstiftung
Jede teilnehmende Schule bekommt für den Aktionstag entsprechend ihrer Meldung ein individuell 
angepasstes Paket zugesandt.

Es enthält: 

• Startnummern für jede/n Schüler*in mit aufgedruckten Vornamen und Sicherheitsnadeln
• Teilnahmeurkunde für jede/n Schüler*in
• Plakate zur Bewerbung des Aktionstages und Identifikation
• 1 Mesh Banner (3 x 1 m) von „Jugend trainiert“ zum ständigen Verbleib und zur weiteren Nutzung

an der Schule
• Teilnahmeaufkleber für alle am Aktionstag teilnehmenden Schüler*innen und Lehrkräfte

Die Startnummer sollte als gemeinsames Bekenntnis zu „Jugend trainiert“ und dem Schulsport bei der 
Bewegungs- oder Sportaktivität getragen werden. Das Banner von „Jugend trainiert“ dient zur 
Dokumentation des Aktionstages und zur Öffentlichkeitsarbeit. 

3. Anmeldung und Teilnahme

Die Anmeldung ist ab dem 3. August 2020 unter gemeinsambewegen.jugendtrainiert.com möglich.
Für die Anmeldung benötigen Sie folgendes Registrierungspasswort: #gemeinsambewegen

Die Vorabmeldung (erster Schritt) wird am 5. September 2020 (Bayern und Baden-Württemberg 18. 
September) abgeschlossen.  

Die namentliche Meldung (zweiter Schritt) ist bis zum 10. September 2020 (Bayern und Baden-
Württemberg 18. September) möglich. 

Erster Schritt: Eingabe im Portal: Kontaktdaten der Schule, Ansprechpartner*in, geplante 
Aktivitäten, ungefähre Anzahl der teilnehmenden Schüler*innen 

Zweiter Schritt: Eingabe der Vornamen und Klassenstufe der Schüler*innen zur Individualisierung 
der Startnummern 

Dritter Schritt: Versand des Aktionstagpakets der Deutschen Schulsportstiftung an die Schulen 

Vierter Schritt: Teilnahme der Schule am Aktionstag und Nachweis durch Hochladen von drei 
Bildern oder kurzen Videoclips; Öffentlichkeitsarbeit im Umfeld der Schule und über 
die Deutsche Schulsportstiftung; bei Social Media Aktivtäten Nutzung des Hashtags 
#gemeinsambewegen 

Fünfter Schritt: Verlosung von Preisen durch die Partner, Förderer und Unterstützer von „Jugend 
trainiert“ für einzelne Schüler*innen, Schülergruppen und Schulen für die 
erfolgreiche Teilnahme am Aktionstag 

mailto:aktionstag@jugendtrainiert.com
https://gemeinsambewegen.jugendtrainiert.com/
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Hausanschrift 

Berliner Fußball-Verband e. V. 

Humboldtstraße 8 A 

14193 Berlin 

 

Berlin, 7. September 2020 

 

Kontakt 

Ailien Poese 

Tel: 0151 – 17 63 99 35 

Mail: ailien.poese@berlinerfv.de 

 

www.berliner-fussball.de 

 

Bankverbindung 

Commerzbank AG 

IBAN: DE73 1008 0000 0572 

0102 00 

BIC: DRESDEFF100 

 

Steuernummer 

27 / 610 / 50590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
— 

 

Einladung zur Eliteschulsichtung für Mädchen des Berliner Fußball- 
Verbandes zum Schuljahr 2021/2022 (Einschulung 7.Klasse)  

Der Berliner Fußball-Verband e.V. lädt zur Eliteschulsichtung für Mädchen ein. Die 
Sichtung ist vereinsneutral, es kann sich jede Spielerin anmelden. Die Teilnahme 
an der Sichtung erfordert eine Vereinsmitgliedschaft. Eliteschulplätze werden an 
die Spielerinnen vergeben, die sich bei allen Teilnahmen an dem Sichtungsprozess 
empfehlen können (3 Termine + Einschulungslehrgang). Die Sichtung ist im ersten 
Termin eine gemeinsame Sichtung für die Flatow-Oberschule (Eliteschule des 
Fußballs) und das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB – Eliteschule 
des Sports). Die weiteren Termine werden je nach Standort-Wunsch der Spielerin 
dann eventuell auch aufgeteilt auf SLZB und Flatow-Oberschule. 

Die erste Sichtung findet statt am: 

Dienstag, dem 27.10.2020, 17:00 – 20:00 Uhr im Landesleistungszentrum Wann-
see, Am kleinen Wannsee 14, 14109 Berlin 

Eine Anmeldung ist über das Anmeldeformular für Eliteschulen (ausfüllbare PDF-
Datei) an die E-Mailadresse ailien.poese@berlinerfv.de möglich (per 
Scan/Handyfoto/digital unterschrieben – möglichst auch digital ausgefüllt für die Über-
tragung der Mailadresse!). Wenn das Formular von der im Dokument angegebenen 
E-Mailadresse der Eltern gesendet wird, ist keine Unterschrift notwendig. Eine Zu-
stellung mit der Post ist NICHT möglich! Eine Teilnahme an der Sichtung ohne 
Anmeldung ist ebenfalls NICHT möglich! 

Treffpunkt für die Sichtung ist die Sportschule Wannsee. Bitte bringt Getränke, witte-
rungsadäquate Sportkleidung, sowie Rasen und Hallenschuhe mit zur Sichtung. Zu-
dem benötigen wir die letzten drei Zeugnisse (inkl. Sozialverhalten, wenn erteilt) in 
Kopie ebenfalls per Mail an ailien.poese@berlinerfv.de . Aufgrund der momentanen 
Lage ist es NICHT möglich, dass die Eltern zuschauen.   

Treffpunkt ist um 16:45 Uhr an der Sportschule Wannsee. Das Ende ist großzügig 
geplant und wird euch von der durchführenden Verbandssportlehrerin Ailien Poese 
dann vor Ort mitgeteilt. Die Teilnehmerinnen erhalten am 26.10.2020 noch einmal 
eine E-Mail mit den detaillierten Informationen zur Veranstaltung am 27.10.2020.  

Die digitale Anmeldung muss bis zum 23.10.2020, 10 Uhr erfolgt sein, damit alles 
ordnungsgemäß erfasst werden kann! 

Zur zusätzlichen Information:  
Es sind weitere Sichtungstermine am 24.11.2020 und am 15.12.2020 geplant.  

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  
Ailien Poese 
Berliner Fußball-Verband e. V.  
Verbandssportlehrerin 
0151 – 17 63 99 35 



Berliner Fußball-Verband e. V.
 
gegründet 1897

Mitglied im Deutschen Fußball-Bund e.V. 

Berliner Fußball-Verband e. V.  Am Kleinen Wannsee 14      14109 Berlin

Anmeldung zur  Eliteschulsichtung des Berliner Fußball-Verbandes für das Schuljahr 2021-2022

Sichtungstermine: 27.10.2020 LLZ Wannsee; 24.11.2020 LLZ Wannsee; 15.12.2020 Birkenstraße 11, 12555

Berlin 

Abgabe per Mail an:   ailien.poese@berlinerfv.de   (KEINE Zustellung per Post möglich!!!)

Vorname Name*:

Geburtsdatum*: Geburtsort:

Straße + Hausnr*:

PLZ*: Ort*:

Telefon Eltern*:

Telefon Eltern:

Verein*:

Mannschaft*:  (Beispiel: E-Juniorinnen / 1.E-/2.D-Junioren etc.)

Zweitspielrecht*: ja nein Wenn ja, wo:

Torhüterin*: ja nein

DFB-Stützpunkt*: ja nein Wenn ja, wo:

U14-Auswahl*: ja nein Kader Förderkader

U12-Förderkader*: ja nein

aktuelle Schule*:

E-Mail Eltern*:

E-Mail Eltern*:

E-Mail Trainer/in*:

Internatsplatz notwendig*: ja nein

Datum* Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten*

* Pflichtfelder (Unterschrift nicht notwendig, wenn das Datenblatt von der angegebenen Mailadresse der Eltern gesendet wird)

Die Anmeldung gilt für das Schuljahr 2021/2022, die Schülerin ist momentan in der 6.Klasse. 

mailto:ailien.poese@berlinerfv.de


Berliner Fußball-Verband e. V.
 
gegründet 1897

Mitglied im Deutschen Fußball-Bund e.V. 

Berliner Fußball-Verband e. V.  Humboldtstraße 8 A  14193 Berlin

Anmeldung zur  Eliteschulsichtung des Berliner Fußball-Verbandes

Die Eliteschulplätze in Berlin sind geförderte Schulplätze für Sportlerinnen mit Perspektive auf den 

Leistungssport, die stark begrenzt sind. Zur Aufnahme an eine Eliteschule ist die Empfehlung des 

Landesverbandes notwendig.

Die Option auf einen Internatsplatz gibt es zurzeit nur an der Eliteschule in Köpenick. 

Am Schul- und Leistungssportzentrum (SLZB) in Hohenschönhausen sind zurzeit noch keine 

Internatsplätze verfügbar. 

Bitte geben Sie die an, welche Eliteschule für Sie in Frage kommt. Sollten beide Optionen bestehen, 

können Sie die Felder auch mit Ziffern ausfüllen. 

Beispiel 1) Ihre Tochter möchte nach Hohenschönhausen. Die Alternative Flatow kommt nicht in Frage.

Dann schreiben Sie bei Hohenschönhausen eine 1 und bei keiner Eliteschule eine 2.

Beispiel 2) Ihre Tochter möchte nach Hohenschönhausen, würde aber auch an der Flatow einen 

Internatsplatz nehmen. Dann schreiben Sie bei Hohenschönhausen eine 1 und bei der Flatow eine 2. 

Beispiel 3) Ihre Tochter möchte ausschließlich an die Flatow. Dann schreiben Sie dort eine 1 rein und 

lassen die anderen Felder frei. Kreuzen Sie aber die Internatsabfrage definitiv mit an. 

Name der Spielerin*: 

am Standort Hohenschönhausen SLZB (Fritz-Lesch-Straße 35, 13053 Berlin)

Eliteschule des Sports - Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

am Standort Köpenick (Birkenstraße 11, 12559 Berlin)

Eliteschule des Fußballs – Flatow-Oberschule

Internatsplatz notwendig*: ja nein

_____________________________________________

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ansprechpartnerin für die Eliteschulsichtungen:

Ailien Poese (Verbandssportlehrerin), ailien.poese@berlinerfv.de , Tel: 0151 17 63 99 35 

Es müssen beide Zettel komplett ausgefüllt sein, sonst gilt die Anmeldung nicht!

mailto:ailien.poese@berlinerfv.de
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